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1.  Fragestellung

Der Auftraggeber nimmt Bezug auf eine durch den Landtag Rheinland-Pfalz am 1. April 2022 be-
schlossene Ergidnzung des Art. 117 der Verfassung von Rheinland-Pfalz (Verf RP). Der Inhalt der
Vorschrift ldsst sich wie folgt zusammenfassen:

Nach Art. 117 Abs. 1 Satz 1 Verf RP ist der Haushaltsplan des Landes grundsétzlich ohne Einnah-
men aus Krediten auszugleichen. Abweichungen hiervon sind nach Satz 2 nur zuléssig, soweit
sie zum Ausgleich konjunkturbedingter Defizite (vgl. Ziffer 1) oder eines erheblichen voriiberge-
henden Finanzbedarfs infolge von aullergewdhnlichen Notsituationen (vgl. Ziffer 2 a)) oder einer
Anpassung an eine strukturelle, auf Rechtsvorschriften beruhende und dem Land nicht zure-
chenbare Anderung der Einnahme- oder Ausgabesituation (vgl. Ziffer 2 b)) notwendig sind.

Nach Art. 117 Abs. 2 Verf RP bediirfen die Aufnahme von Krediten sowie die Ubernahme von
Biirgschaften, Garantien oder sonstigen Gewéhrleistungen, die zu Ausgaben in kiinftigen Haus-
haltsjahren fithren kénnen, einer Erméchtigung durch Gesetz, die der Héhe nach bestimmbar ist.

Nach Art. 117 Abs. 3 Verf RP sind auch Kredite von juristischen Personen unter den dort ndher
geregelten Voraussetzungen als Einnahmen des Landes aus Krediten im Sinne von Absatz 1
Satz 1 anzusehen.

Das neununddreiBigste Landesgesetz zur Anderung der Verfassung von Rheinland-Pfalz (Ande-
rung des Art. 117 und Einfiigung des Art. 143 e) vom 8. April 2022 sieht in Art. 1 zunédchst eine
Ergidnzung des Art. 117 Verf RP um folgenden Absatz 4 vor:

»(4) Das Land oder juristische Personen, an denen das Land maj$geblich beteiligt ist, kbnnen auf-
grund einer gesetzlichen Ermdchtigung nach Absatz 2 Liquiditdtskredite der Kommunen zum
Stand vom 31. Dezember 2020 iibernehmen. Die Schuldiibernahme ist keine Einnahme aus Kre-
diten im Sinne von Absatz 1 Satz 1. Das Land verpflichtet sich zur Tilgung der iibernommenen
Schulden. Das Ndhere bestimmt ein Gesetz.”

Weiterhin sieht Artikel 1 des Gesetzes die Einfiigung des Art. 143 e mit folgendem Wortlaut vor:

»(1) Artikel 117 Absatz 4 in der ab dem 14. April 2022 geltenden Fassung tritt am 18. Mai 2026
aufer Krafft.

(2) Die Pflicht zur Tilgung der nach Artikel 117 Absatz 4 iibernommenen Schulden bleibt von Ab-
satz 1 unberiihrt.”

Der Auftraggeber bittet um eine Einschidtzung dazu, ob die vom Landtag Rheinland-Pfalz verab-
schiedete Anderung der Landesverfassung mit hoherrangigem Recht vereinbar ist. Zudem bittet
er um Auskunft, welche MaBinahmen des Gesetzgebers gegebenenfalls erforderlich wéren, um
eine Ubernahme der Liquidititskredite in verfassungsrechtlich zuldssiger Weise zu erméglichen.

1 Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Rheinland-Pfalz 2022, Nr. 10, S. 105.
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2.  Priifungsmablstab: Art. 109 Abs. 3 Satz 1, 5 GG

Art. 117 Abs. 4 Verf RP miisste mit den bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 109
Abs. 3 Grundgesetz (GG) vereinbar sein.

Nach Satz 1 der Vorschrift sind die Haushalte von Bund und Léndern grundsitzlich ,,ohne Ein-
nahmen aus Krediten“ auszugleichen. Nach Satz 2 haben Bund und Lénder die Méglichkeit, Re-
gelungen zur Beriicksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung fiir Naturkatastrophen oder aul3erge-
wohnliche Notsituationen vorzusehen. Satz 3 bestimmt, dass fiir die Ausnahmeregelung eine ent-
sprechende Tilgungsregelung vorzusehen ist. Beziiglich der ndheren Ausgestaltung fiir den Haus-
halt des Bundes wird in Satz 4 auf Art. 115 GG mit der MaBigabe verwiesen, dass Satz 1 entspro-
chen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhéltnis zum nominalen
Bruttoinlandsprodukt nicht iiberschreiten. Geméal Satz 5 regeln die Lander die ndhere Ausgestal-
tung fiir ihre Haushalte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maligabe,
dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, wenn , keine Einnahmen aus Krediten“ zugelassen werden.

2.1. Einnahmen aus Krediten?

Fiir die Lander lédsst sich aus dem Wortlaut des Art. 109 Abs. 3 Satz 1 und 5 GG mithin die Vor-
gabe ableiten, dass deren Haushalte grundsatzlich ohne ,,Einnahmen aus Krediten“ auszuglei-
chen sind. Ausnahmen sind nur dann denkbar, wenn im konkreten Fall eine von der Normallage
abweichende konjunkturelle Entwicklung oder eine auBlergew6hnliche Notsituation im Sinne
von Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG vorliegt und das Land diesbeziiglich entsprechende Regelungen
getroffen hat.

Fraglich ist, ob eine Ubernahme von Liquidititskrediten der Kommunen durch das Land Rhein-
land-Pfalz, welche durch Art. 117 Abs.4 Verf RP ermdglicht wird, zu , Einnahmen aus Krediten*
im Sinne von Art. 109 Abs. 3 Satz 1 und 5 GG fiihren wiirde. Unter Einnahmen aus Krediten wer-
den alle ,,Zufliisse von Geld" verstanden, ,,die zu vertraglich begriindeten Riickzahlungsansprii-
chen fiihren, allerdings nur unter Abzug der nach Tilgungsleistungen verbleibenden Nettoerlése*
(sog. Nettoneuverschuldung).

Eine Schuldiibernahme durch das Land Rheinland-Pfalz wiirde zwar dazu fithren, dass anstelle
der Kommunen nunmehr das Land zur Tilgung der Kredite verpflichtet wire. Allerdings kidme es
nicht zu einem Geldzufluss zugunsten des Landes. ,Einnahmen aus Krediten“ im vorstehend be-
schriebenen Sinne, die seitens des Landes zum Haushaltsausgleich genutzt werden konnten,
wiirden somit durch eine Schuldiibernahme nicht generiert. Ausgehend vom Wortlaut des Art.
109 Abs. 3 Satz 1 und 5 GG sowie dem in der Literatur vertretenen Begriffsverstindnis in Bezug
auf ,,Einnahmen aus Krediten“ verstiee eine Schuldiibernahme somit nicht gegen bundesverfas-
sungsrechtliche Vorgaben.

2 Siekmann, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Auflage 2021, Art. 109, Rn. 65; d4hnlich: Reimer, in: BeckOK Grundgesetz,
Epping/Hillgruber, 51. Edition, Stand: 15.02.2022, Art. 109, Rn. 55; Heun, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar,
3. Auflage 2018, Art. 115, Rn. 25.
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Auch die Gesetzesbegriindung?® zu Art. 117 Abs. 4 Verf RP geht auf die Frage ein, ob das geplante
Vorgehen zu Einnahmen aus Krediten fiihren wiirde und nimmt insoweit Bezug auf ein Urteil
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 20. November 1996. Darin geht das Gericht da-
von aus, dass als Einnahmen (im Sinne von Art. 116 Abs. 1 Satz 1 Verf RP sowie Art. 110 Abs. 1
Satz 1 GG) im Haushaltsplan diejenigen Geldbetrdge zu veranschlagen seien, ,,die in dem betref-
fenden Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam werden und dem Land als Deckungsmittel
zur Haushaltsfinanzierung zuflieBen”.* Ausgehend von diesem Begriffsverstdndnis wird in der
Gesetzesbegriindung ausgefiihrt, dass es im Falle einer Schuldiibernahme an einem solchen Zu-
fluss von Geldmitteln in den Landeshaushalt fehle, sodass sich hieraus keine Einnahmen aus
Krediten ergdben.’ Insoweit wird dem neu eingefiigten Absatz 4 lediglich eine klarstellende
Funktion zugeschrieben.® Letztlich werde damit der Kreditbegriff des Art. 117 Verf RP konkreti-
siert und so der Regelungsspielraum ausgefiillt, der in Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG angelegt sei.”

2.2. Verfassungsrechtliche Bedenken

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz® hat die vorgesehene Schuldiibernahme allerdings bereits im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens kritisiert und dabei unter anderem verfassungsrechtliche
Bedenken geltend gemacht. Dem haben sich Teile der Literatur® angeschlossen.

2.2.1. Wirtschaftliche Betrachtungsweise

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz nimmt zunéchst Bezug auf zwei Rechtsgutachten zur Verein-
barkeit der sog. ,,Hessenkasse“ (einem Entschuldungsprogramm des Landes Hessen zugunsten

3 Landtagsdrucksache 18/2301, S. 2 {.

4 Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20. November 1996 — VGH N 3/96 —, NVwZ-RR 1998, 145,
Leitsatz 2.

5 Landtagsdrucksache 18/2301, S. 3.

6 Landtagsdrucksache 18/2301, S. 2.

7 Ebd.

8 Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Stellungnahme zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Anderung des Artikels

117 der Verfassung fiir Rheinland-Pfalz (Drucksache 18/2301), Vorlage 18/1499, S. 2 f., abrufbar unter:
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

9 Gropl, in: Heuer/Scheller, Haushaltsrecht, Mai 2022, Art. 109, Rn. 93; Schmidt, NVwZ 2022, 760 f.
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hessischer Kommunen) mit den Regelungen zur Schuldenbremse.'® Als mogliche Varianten zur
Entschuldung sind in dem Programm Tilgungszahlungen, Schuldiibernahmen und Entschul-
dungshilfen vorgesehen.!" Der Rechnungshof weist darauf hin, dass in den genannten Rechtsgut-
achten fiir die Frage, ob Einnahmen aus Krediten vorliegen, insbesondere darauf abgestellt
werde, ob die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Krediteinnahme gleichkdmen, das Land die
Schuldenlast trage und eine Landesaufgabe finanziert werde.'? Die Rechtsgutachten kdmen im
Hinblick auf die Hessenkasse zu dem Ergebnis, dass Einnahmen aus Krediten vorldgen. Es sei
nicht ersichtlich, welche Unterschiede zum hessischen Modell dazu fiihren sollten, dass im Falle
der in Art. 117 Abs. 4 Verf RP vorgesehenen Schuldiibernahme keine Einnahmen aus Krediten
gegeben seien.”

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz weist weiter darauf hin, dass es sich bei der Schuldiiber-
nahme zwar nicht um eine klassische Krediteinnahme handele, da formal kein Geld an das Land
flieBe. Allerdings sei anerkannt, dass unter Umgehungsgesichtspunkten auch Konstellationen, in
denen keine Barmittel eingenommen werden, unter die Krediteinnahme fielen. Durch die
Schuldiibernahme steige der Schuldenstand des Landes, und die Kommunen wiirden entschul-
det. Hiermit seien fiir das Land kiinftige Zins- und Tilgungslasten wie bei einer Krediteinnahme
verbunden. Derselbe Effekt wiirde bei einer kompletten Entschuldung der Kommunen tiiber eine
Barzahlung des Landes auftreten, nur wiirden diese zusétzlichen Ausgaben des Landes finanziert
werden miissen. Wirtschaftlich komme die Schuldiibernahme daher einer Krediteinnahme
gleich. Gerade solche Belastungen sollen nach der Schuldenregel jedoch nur in den vorgesehe-
nen Ausnahmeféllen moglich sein.™ Letztlich kommt der Rechnungshof zu dem Ergebnis, dass
der Verfassungsdanderung nicht lediglich klarstellende Wirkung zukomme, sondern dass diese
einen Umgehungstatbestand von der Wirkung der Schuldenregel ausnehme. Dies erscheine mit

10 Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Stellungnahme zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Anderung des Artikels
117 der Verfassung fiir Rheinland-Pfalz (Drucksache 18/2301), Vorlage 18/1499, S. 2 f., abrufbar unter:
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022, unter Be-
zugnahme auf Gropl, Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit des Hessenkassegesetzes mit den Regelungen zur
»Schuldenbremse” in der Verfassung des Landes Hessen, dem hessischen Ausfiihrungsgesetz sowie dem Grund-
gesetz, abrufbar unter: https://rechnungshof.hessen.de/sites/rechnungshof.hessen.de/files/2022-03/gutach-
ten groepl.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022; Oebbecke, Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit des Hessenkas-
segesetzes mit den Regelungen iiber die Kreditaufnahme, abrufbar unter: https://rechnungshof.hessen.de/si-

tes/rechnungshof.hessen.de/files/2022-03/gutachten oebbecke.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

Zu den einzelnen Moglichkeiten vgl. im Einzelnen § 1 des Gesetzes zur Ablésung von kommunalen Kassenkre-
diten und zur Férderung kommunaler und kommunalersetzender Investitionen mittels des Sondervermégens
"Hessenkasse" (Hessenkassegesetz), GVBI. 2018, S. 59.

Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Stellungnahme zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Anderung des Artikels
117 der Verfassung fiir Rheinland-Pfalz (Drucksache 18/2301), Vorlage 18/1499, S. 2 f., abrufbar unter:
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022, u.a. mit
Verweis auf Gropl a.a.0., S. 47, der von einer ,,Art Folgenbeseitigungslast (im untechnischen Sinne)“ aufgrund
einer vorherigen Unterfinanzierung der Kommunen spricht.

Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Stellungnahme zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Anderung des Artikels
117 der Verfassung fiir Rheinland-Pfalz (Drucksache 18/2301), Vorlage 18/1499, S. 2, abrufbar unter: https://do-
kumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

1 Ebd.


https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf
https://rechnungshof.hessen.de/sites/rechnungshof.hessen.de/files/2022-03/gutachten_groepl.pdf
https://rechnungshof.hessen.de/sites/rechnungshof.hessen.de/files/2022-03/gutachten_groepl.pdf
https://rechnungshof.hessen.de/sites/rechnungshof.hessen.de/files/2022-03/gutachten_oebbecke.pdf
https://rechnungshof.hessen.de/sites/rechnungshof.hessen.de/files/2022-03/gutachten_oebbecke.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1499-V-18.pdf
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Blick auf Art. 109 Abs. 3 GG bedenklich, da den Landern gegeniiber dem darin enthaltenen Ver-
bot der Krediteinnahme kein ,,Ausnahmefindungsrecht” zustehe.*

In dieselbe Richtung weisen die Ausfithrungen von Gropl. Dieser fiihrt aus, dass es im Falle der
Ubernahme fremder Schulden zwar nicht zu einem Zufluss von Finanzmitteln in den Haushalt
der iibernehmenden Gebietskorperschaft komme. Jedoch erhéhe sich dadurch deren Gesamtver-
schuldung, woraus sich wiederum neue Schuldenlasten in Form von Tilgungs- und Zinszahlun-
gen ergdben. Dariiber hinaus sei die Schuldiibernahme als Umgehung des Merkmals ,,Einnahmen
aus Krediten“ zu bewerten. Bei wirtschaftlicher Betrachtung komme es hierdurch zur Bezahlung
fremder Kredite mit Haushaltsmitteln des Landes. Hierfiir seien Ausgaben erforderlich, die ihrer-
seits durch Einnahmen gedeckt werden miissten. Wiirden diese Einnahmen nicht durch laufende
Mittel bestritten, sondern durch die Aufnahme oder Erh6hung von Krediten des Landes, seien
die Voraussetzungen des Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG erfiillt. Uber die ,, Abkiirzung*“ dieses Ver-
schuldungsweges durch die Ubernahme fremder Schulden kénnten die Regeln der Schulden-
bremse nicht umgangen werden."®

2.2.2. Zweck der Schuldenbremse

Schmidt vertritt zudem die Auffassung, dass die vorgesehene Schuldiibernahme gegen den Sinn
und Zweck der Schuldenbremse verstofe, die Handlungsspielrdume kiinftiger Haushaltsgesetzge-
ber zu erhalten und einen unzulédssigen Umgehungsversuch darstelle.”” Der kiinftige Haushaltsge-
setzgeber in Rheinland-Pfalz werde durch die Schuldeniibernahme eingeengt, weil er fiir die er-
hohte Landesschuld hohere Tilgungs- und Zinslasten vorsehen miisse. Die Ubernahme kommu-
naler Schulden verschlechtere die Vermogenssituation des Landes. Auch ein ansonsten drohen-
des Einstehenmiissen des Landes fiir seine Kommunen dndere daran nichts, weil an die Stelle
einer potentiellen, nachrangigen Belastung eine aktuelle, erstrangige Last trete."

15 Ebd., S. 3.
16 Gropl, in: Heuer/Scheller, Haushaltsrecht, Mai 2022, Art. 109, Rn. 93.

17 Schmidt, NVwZ 2022, 761; auch Gr6épl weist darauf hin, dass die Begrenzung der Schuldenlast von Bund und
Landern durch ein grundsétzliches Verbot der strukturellen Neuverschuldung der hauptsidchliche Beweggrund
des verfassungsdndernden Gesetzgebers zur Einfithrung der Schuldenbremse gewesen sei, vgl. Gropl, in:
Heuer/Scheller, Haushaltsrecht, Mai 2022, Art. 109, Rn. 91, Fn. 222, mit Verweis auf Bundestagsdrucksache
(BT-Drs.) 16/12410, S. 1 und 5 ff.

18 Schmidt, NVwZ 2022, 760 f.
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2.3. Gegenargumente

Dagegen sehen insbesondere der Wissenschaftliche Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz" sowie
die Landesregierung Rheinland-Pfalz* in der vorgesehenen Schuldiibernahme keinen Verstof3
gegen Art. 109 Abs. 3 GG. Auch in der Literatur?! wird das geplante Vorgehen zum Teil ausdriick-
lich als verfassungskonform angesehen.

2.3.1. Wortlaut

Die vorstehend genannte Auffassung stiitzt sich insbesondere auf den Wortlaut der Vorschrift.
Zur Begriindung wird darauf hingewiesen, dass die geplante Schuldiibernahme nicht zu zusitzli-
chen ,Einnahmen“ des Landes fiihre und dass sie auch nicht dem Haushaltsausgleich diene.*
Unter Art. 109 Abs.3 GG fielen lediglich solche Kredite, ,,die dem Land als Deckungsmittel zur
Haushaltsfinanzierung zur Verfiigung stehen (sog. Deckungskredite) und so zu finanziellen Zu-
kunftsbelastungen fiihren.“ Zeitlich sei von einer , Einnahme* aus einem Kredit auszugehen,
,wenn die finanziellen Mittel (insb. Darlehensvaluta) zuflieBen®. Die Schuldiibernahme fiihre
gerade nicht zu finanziellen Mittelzufliissen, die das Land zur Haushaltsfinanzierung verwenden
konne. Vielmehr seien es die Kommunen, die von der finanzierenden Bank Geldmittel erhielten.
Die aktuellen Deckungsmittel des Landes wiirden durch die Schuldiibernahme demnach nicht
erhoht.” Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass die Schuldenbremse des Art. 109 Abs. 3 GG
durch den formalen Kredit- und Einnahmebegriff beschriankt werde. **

2.3.2. Zweck der Schuldenbremse

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz vertritt ferner die Auffassung, dass auch Sinn und Zweck
der Schuldenregel gegen deren Anwendung auf die vorgesehene Schuldiibernahme spriachen.
Das Gebot des Haushaltsausgleichs ohne Krediteinnahmen solle verhindern, dass sich das Land
zusdtzliche Einnahmen und damit politische Handlungsspielrdume ,,auf Pump“ und somit auf
Kosten kiinftiger Genrationen verschaffe. Dies sei aber bei der geplanten Schuldiibernahme nicht

19 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, Gutachtliche Stellungnahme vom 23. Mirz 2022, Ak-
tenzeichen 3010-0003#2022/0001-0101, abrufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sonstiges/52-
1735.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

20 Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Sprechvermerk fiir die Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages
Rheinland-Pfalz am 24. Mirz 2022, Vorlage 18/1619, abrufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/land-
tag/vorlagen/1619-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

21 Droege, NVwZ 2022, 770, 772 {.

= Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Sprechvermerk fiir die Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages
Rheinland-Pfalz am 24. Mérz 2022, S. 3, Vorlage 18/1619, abrufbar unter: https://dokumente.land-
tag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

23 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, Gutachtliche Stellungnahme vom 23. Mirz 2022, Ak-
tenzeichen 3010-0003#2022/0001-0101, S. 13 {., abrufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sons-
tiges/52-1735.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022; im Ergebnis ebenso Droege, NVwZ 2022, 770, 772 {.

24 Droege, NVwZ 2022, 770, 772 {.


https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sonstiges/52-1735.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sonstiges/52-1735.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf
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der Fall. Vielmehr sei davon auszugehen, dass Schuldiibernahmen fiir den Haushaltsgesetzgeber
wesentlich unattraktiver seien als Kreditaufnahmen, sodass der Landeshaushalt im Hinblick auf
Schuldiibernahmen auch nicht gleichermalien schutzbediirftig sei. Hiervon ausgehend gewihr-
leiste bereits das allgemeine Wirtschaftlichkeitsgebot einen hinreichenden Schutz vor Schuld-
iibernahmen.*

Zudem sei zu beriicksichtigen, dass die grundgesetzliche Schuldenregel nicht generell jede (mog-
liche) Vorbelastung kiinftiger Haushalte verbiete. Dies zeige sich etwa daran, dass die Ubernahme
von Biirgschaften, Garantien oder sonstigen Gewdihrleistungen, die zu Ausgaben in kiinftigen
Haushaltsjahren fiihren kénnten, durch Art. 115 GG von der Schuldbremse ausgenommen wiir-
den und unstreitig nicht als , Einnahmen aus Krediten* anzusehen seien. Nichts anderes sehe
Art. 117 Abs. 4 Verf RP nunmehr fiir die geplante Schuldiibernahme vor.*

2.3.3. Art. 49 Abs. 6 Verf RP

Weiterhin wird die Auffassung vertreten, dass mit der vorgesehenen Schuldiibernahme ein ,,ver-
fassungsrechtlich privilegierter Zweck” verfolgt werde.?” Sowohl bei der Finanzierung als auch
bei der Entschuldung der Kommunen handele es sich um eine Aufgabe, die im Zusammenhang
mit der Garantie aus Art. 49 Abs. 6 Verf RP?® stehe, aus dem sich die Pflicht des Landes ergebe,
den Gemeinden und Gemeindeverbédnden die zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel
im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Zwar ergebe sich hieraus keine Verpflich-
tung des Landes, kommunale Schulden zu iibernehmen. Der in Art. 49 Abs. 6 Verf RP vorgese-
hene Finanzausgleich sei jedoch nur dann wirkungsvoll, wenn die mit Kassenkrediten belasteten
Kommunen in die Lage versetzt wiirden, diese abzubauen. Vor diesem Hintergrund sei zumin-

% Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Sprechvermerk fiir die Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages
Rheinland-Pfalz am 24. Mérz 2022, S. 3, Vorlage 18/1619, abrufbar unter: https://dokumente.land-
tag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

26 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, Gutachtliche Stellungnahme vom 23. Mirz 2022, Ak-
tenzeichen 3010-0003#2022/0001-0101, S. 16, abrufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sonsti-
ges/52-1735.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022; Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Sprechvermerk fiir
die Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages Rheinland-Pfalz am 24. Mirz 2022, S. 4, Vorlage 18/1619, ab-

rufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli
2022.

2 Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Sprechvermerk fiir die Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages
Rheinland-Pfalz am 24. Mérz 2022, S. 5, Vorlage 18/1619, abrufbar unter: https://dokumente.land-
tag.rlp.de/landtag/vorlagen/1619-V-18.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

28 Art. 49 Abs. 6 Verf RP heiBit es wortlich: ,,Das Land hat den Gemeinden und Gemeindeverbanden auch die zur
Erfiillung ihrer eigenen und der iibertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanz-
ausgleichs zu sichern. Es stellt ihnen fiir ihre freiwillige 6ffentliche Tétigkeit in eigener Verantwortung zu ver-
waltende Einnahmequellen zur Verfiigung.“
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dest bei wirtschaftlicher Betrachtung begrindungsbedtirftig, weshalb bei einer ohnehin bestehen-
den Finanzierungspflicht des Landes die Ubernahme entsprechender Schulden als Umgehung
der grundgesetzlichen Schuldenbremse anzusehen sein sollte.*

2.3.4. Differenzierungen

Zudem wird ausgefiihrt, dass der Schutz vor Umgehungen in Form einer ,,teleologischen Erweite-
rung” des Art. 109 Abs. 3 GG auf , Kredite und Einnahmen im wirtschaftlichen Sinne* iiber den
Wortlaut der Vorschrift hinaus zwar begriindbar erscheine, aber als Ausnahme restriktiv zu fas-
sen sei. Dies wird damit begriindet, dass Art. 109 Abs. 3 GG seinerseits eine Ausnahme zu der
,um der Eigenstaatlichkeit der Lander willen erforderlichen Trennung der Haushaltsrdume von
Bund und Landern“ sei. Diese Grenzen seien jedoch dann tiberschritten, wenn die Schuldiiber-
nahme als Regelinstrument des kommunalen Finanzausgleichs eingesetzt und dessen ausgaben-
wirksame Finanzzuweisungen ersetzen wiirde.*

Auch der Wissenschaftliche Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz hilt eine ,,ungeschriebene Er-
weiterung des Geltungsanspruchs” des Art. 109 Abs. 3 GG unter dem Gesichtspunkt des ,,Schutz-
zwecks der Norm* nicht generell fiir ausgeschlossen, kniipft dies jedoch an ,,strenge Anforderun-
gen”. Insoweit wird ausgefiihrt, dass eine Kreditaufnahme durch Dritte dem Land vor allem dann
zugerechnet werden konne, wenn der Dritte im Auftrag und fiir Rechnung des Landes handele
(Kreditauftrag) und das Land den Schuldendienst iibernehme. Dies sei vorliegend jedoch zu ver-
neinen. Zwar wiirden die hier fraglichen Kredite von Kommunen als rechtlich selbststdndige ju-
ristische Personen des offentlichen Rechts und damit von Dritten aufgenommen. Die Kreditauf-
nahme erfolge jedoch nicht im Auftrag und fiir Rechnung des Landes, sodass sie dem Land auch
nicht als eigene Kreditaufnahme zugerechnet werden kénne.*!

2.4. Zusammenfassung und Bewertung

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwagungen lédsst sich zunéchst festhalten, dass der
Wortlaut des Art. 109 Abs. 3 GG der in Art. 117 Abs. 4 Verf RP vorgesehenen Schuldiibernahme
durch das Land Rheinland-Pfalz nicht entgegensteht, da diese nicht zu ,,Einnahmen aus Kredi-
ten“ im Sinne von Art. 109 Abs. 3 Satz 1 und 5 GG fiihrt.

29 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, Gutachtliche Stellungnahme vom 23. Mirz 2022, Ak-
tenzeichen 3010-0003#2022/0001-0101, S. 16, abrufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sonsti-
ges/52-1735.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.

30 Droege, NVwZ 2022, 770, 772 {.

31 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, Gutachtliche Stellungnahme vom 23. Mirz 2022, Ak-
tenzeichen 3010-0003#2022/0001-0101, S. 15 {, abrufbar unter: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/sonsti-
ges/52-1735.pdf, zuletzt abgerufen am 9. Juli 2022.
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Das geplante Vorgehen konnte sich somit allenfalls dann als verfassungswidrig erweisen, wenn
Art. 109 Abs. 3 GG — iiber seinen Wortlaut hinaus — dahingehend zu verstehen wire, dass hier-
durch nicht nur ,Einnahmen aus Krediten*“ ausgeschlossen werden, sondern auch eine Schuld-
iibernahme, die nicht zu Einnahmen des Landes fiihrt.

Dies kdme allerdings nur dann in Betracht, wenn Art. 109 Abs. 3 GG auf Fille der Schuldiiber-
nahme analog anzuwenden oder im Wege einer teleologischen Extension®” erweiternd auszulegen
wiére. Sowohl eine analoge Anwendung als auch eine teleologische Extension wiirden jedoch
eine planwidrige Regelungsliicke voraussetzen. Die Erhéhung der Verschuldung von Bund und
Lindern durch Ubernahme kommunaler Schulden ist im Grundgesetz nicht geregelt. Insofern
lieBe sich die Auffassung vertreten, dass der Verfassungswortlaut diesbeziiglich eine Regelungs-
liicke aufweist. Fraglich ist jedoch, ob diese Regelungsliicke auch als planwidrig anzusehen ist.

Fiir die Planwidrigkeit der Regelungsliicke konnte das von Grépl angefiihrte Argument sprechen,
dass die Begrenzung der Schuldenlast von Bund und Landern durch ein grundsatzliches Verbot
der strukturellen Neuverschuldung der hauptsdchliche Beweggrund des verfassungsdandernden
Gesetzgebers zur Einfiihrung der Schuldenbremse gewesen sei.* Insofern liefe sich argumentie-
ren, dass auch eine Schuldiibernahme zu einer Erhéhung der Schuldenlast fithrt und daher mut-
mallich auch diese Gestaltung gesetzlich ausgeschlossen worden wére, wenn der Verfassungsge-
setzgeber sie bei Erlass der Vorschrift in Betracht gezogen hatte.

Andererseits ldsst sich jedoch nicht ausschliefen, dass der Verfassungsgesetzgeber den Wortlaut
des Art. 109 Abs. 3 S. 1 und 5 GG bewusst auf die Vorgabe beschrankt hat, dass der Haushalt-
sausgleich grundsitzlich ohne Einnahme aus Krediten zu erfolgen hat. Dafiir spricht die Geset-
zesbegriindung zu Art. 109 und 115 GG. Ziel der Grundgesetzdnderungen im Bereich der Finanz-
verfassung ist es danach, ,,im Einklang mit den Vorgaben des reformierten europdischen Stabili-
tdts- und Wachstumspaktes die institutionellen Voraussetzungen fiir die Sicherung einer langfris-
tigen Tragfdhigkeit der Haushalte von Bund und Landern zu verbessern.“* Die Schuldiibernahme
fiihrt nicht zu Krediteinnahmen, die dem Haushaltsausgleich dienen kénnten. Vor diesem Hin-
tergrund ist sie auch nicht geeignet, dem Haushaltsgesetzgeber politische Handlungsspielrdume
»auf Pump® zu verschaffen, was die Tragfdhigkeit 6ffentlicher Haushalte auf Dauer gefihrden
wiirde.

Aus der Gesetzesbegriindung zu Art. 115 GG folgt zudem, dass durch das neue Prinzip des im
Grundsatz ausgeglichenen Haushalts eine ,Neujustierung der intergenerativen Lastenverteilung*
erfolgen soll.* Hiermit wird das Ziel der Generationengerechtigkeit angesprochen, welches als

32 Eine teleologische Extension zielt darauf ab, den zu engen Wortlaut eines Gesetzes auf dessen weiter gehenden

Zweck auszudehnen, vgl. hierzu etwa BFH, Urteil vom 23. Médrz 2011 — X R 28/09 —, juris, Rn. 19 m. w. N.;
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 19. November 2020 — OVG 4 B 2/20 —, juris, Rn. 23.

33 Gropl, in: Heuer/Scheller, Haushaltsrecht, Mai 2022, Art. 109, Rn. 91, Fn. 222 mit Verweis auf BT-Drs.
16/12410, S. 1 und 5 ff.

34 BT-Drs. 16/12410, S. 1, 5.

35 BT-Drs. 16/12410, S. 6.
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eines der ,Leitmotive der grundgesetzlichen Schuldenbremse**® angesehen wird. Durch die
Schuldiibernahme steigt die Gesamtheit der Schulden von Land und Kommunen — anders als im
Falle der Aufnahme weiterer Kredite durch das Land zur Gewinnung von finanziellen Mitteln —
nicht an. Letztlich verlagern sich damit die Lasten innerhalb der zukiinftigen Generationen (von
den Kommunen hin zu den Lindern), nicht jedoch von der gegenwiértigen Generation hin zu den
zukiinftigen Generationen.*

Gegen das Vorliegen einer planwidrigen Regelungsliicke spricht somit, dass der Verfassungsge-
setzgeber in den Art. 109 und 115 GG offenbar auf Konstellationen abgezielt hat, welche die Trag-
fahigkeit 6ffentlicher Haushalte sowie die Generationengerechtigkeit in stirkerem Male gefdhr-
den als die Ubernahme kommunaler Schulden. Ob eine solche Schuldiibernahme vom Verfas-
sungswortlaut ausgeschlossen worden wire, wenn der Verfassungsgesetzgeber diesen Fall bei Er-
lass der Regelung in Betracht gezogen hitte, erscheint daher zumindest zweifelhaft.

Geht man vor diesem Hintergrund davon aus, dass keine planwidrige Regelungsliicke vorliegt,
kommt eine analoge Anwendung des Art. 109 Abs. 3 GG beziehungsweise eine erweiternde Aus-
legung der Vorschrift im Wege der teleologischen Extension nicht in Betracht. Die in Art. 117
Abs. 4 Verf RP vorgesehene Schuldiibernahme wire somit als verfassungsgeméal anzusehen.

3.  Ergebnis

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausfiihrungen bleibt im Ergebnis festzuhalten, dass die
Frage der VerfassungsmaébBigkeit der in Art. 117 Abs. 4 Verf RP vorgesehenen Schuldiibernahme
kontrovers diskutiert wird und daher sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vertret-
bar beantwortet werden kann.

Angesichts des Wortlauts des Art. 109 Abs. 3 GG sowie des Fehlens einer fiir dessen analoge An-
wendung beziehungsweise erweiternde Auslegung erforderlichen planwidrigen Regelungsliicke
sprechen nach hiesiger Ansicht jedoch die tiberzeugenderen Argumente fiir die Verfassungsma-
Bigkeit der Regelung. Hiervon ausgehend bediirfte es somit keiner weiteren MaBnahmen des Ver-
fassungsgesetzgebers, um entsprechende Schuldiibernahmen verfassungskonform zu ermégli-
chen.

Etwas anderes wiirde gelten, wenn man — abweichend von der hier vertretenen Auffassung — da-
von ausginge, dass Art. 109 Abs. 3 GG der Ubernahme kommunaler Schulden entgegenstiinde.
Ausgehend von dieser Position erschiene zur rechtssicheren Umsetzung der Schuldiibernahme
eine Regelung im Grundgesetz erforderlich, welche derartige Schuldiibernahmen explizit von
den Regelungen der Schuldenbremse ausnimmt.

* k%

36 Schmidt, NVwZ 2022, 760.

87 Schmidt, NVwZ 2022, 760.



	Inhaltsverzeichnis 
	1. Fragestellung 
	2. Prüfungsmaßstab: Art. 109 Abs. 3 Satz 1, 5 GG 
	2.1. Einnahmen aus Krediten? 
	2.2. Verfassungsrechtliche Bedenken 
	2.2.1. Wirtschaftliche Betrachtungsweise 
	2.2.2. Zweck der Schuldenbremse 

	2.3. Gegenargumente 
	2.3.1. Wortlaut 
	2.3.2. Zweck der Schuldenbremse 
	2.3.3. Art. 49 Abs. 6 Verf RP 
	2.3.4. Differenzierungen 

	2.4. Zusammenfassung und Bewertung 

	3. Ergebnis 

